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Erstes Ergänzungsblatt zu Band 163 der Schriftenreihe

Stand 1. 1. 2016

Marburger

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
10. Auflage, im Richard Boorberg Verlag

Zu den Seiten 22, 30 bis 32, 84, 98, 101, 119

Zu Seite 22

Entgeltfortzahlung für Organspender

Seit 1.8.2012 sieht das EFZG in seinem § 3a Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei
Spende von Organen oder Geweben vor. Ist danach ein Arbeitnehmer durch
Arbeitsunfähigkeit infolge der Spende von Organen oder Geweben oder einer
Blutspende zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen
an seiner Arbeitsleistung verhindert, hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung
durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs
Wochen.

Wichtig: Dem Arbeitgeber sind von der gesetzlichen Krankenkasse des Emp-
fängers von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen
oder anderen Blutbestandteilen das an den Arbeitnehmer fortgezahlte Arbeits-
entgelt einschl. der darauf entfallenden Arbeitgeberbeitragsanteile auf Antrag zu
erstatten.

Erstattungspflichtig sind auch private Krankenversicherungsunternehmen der
Empfänger von Organen oder Geweben. Der Anspruch richtet sich auf den tarif-
lichen Erstattungssatz.

Das Gleiche gilt für Beihilfeträger des Bundes sowie Träger der Heilfürsorge,
bei denen Empfänger von Organen usw. anspruchsberechtigt sind.
Mehrere Erstattungspflichtige haben die Kosten anteilig zu tragen. Der Arbeit-
nehmer hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Erstat-
tungsanspruches erforderlichen Angaben zu machen.

Zu den Seiten 30 bis 32

Entgeltfortzahlungsanspruch bei Alkoholabhängigkeit

Das BAG hat in einer neueren Entscheidung zu der Frage Stellung genommen,
wann bei Alkoholabhängigkeit des Arbeitnehmers ein Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung ausgeschlossen ist (BAG, Urteil vom 18.3.2015 - 10 AZR 99/14 - Die
Leistungen 2015 - Beil.- S. 164).

Das Recht der Wirtschaft Ergänzungsdienst
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Erstes Ergänzungsblatt

Der Entscheidung lag der Fall eines Arbeitnehmers zugrunde, der seit dem
Jahr 2007 bis zum 30.12.2011 Arbeitnehmer der beklagten Arbeitgeberin war.
Er wurde mit einer Alkoholvergiftung (4,9 Promille) in ein Krankenhaus einge-
liefert und war in der Folge für mehr als 10 Monate arbeitsunfähig erkrankt.
Zuvor hatte er zwei stationäre Entzugstherapien durchgeführt. Es kam aller-
dings immer wieder zu Rückfällen.

Nach Auffassung des BAG in seinem Urteil vom 18.3.2015 ist eine Arbeits-
unfähigkeit nur dann verschuldet im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG, wenn
ein Arbeitnehmer in erheblichem Maße gegen das von einem verständigen Men-
schen in seinem eigenen Interesse zu erwartende Erhalten verstößt. Das ent-
spricht auch der bisherigen Rechtsprechung.

Die Trunksucht selbst ist bereits seit einiger Zeit von der Rechtsprechung 
als Krankheit im Sinne des EFZG angesehen worden (vgl. dazu die diesbezügli-
chen Ausführungen in der Broschüre). Auch im aktuellen Urteil des BAG vom
18.3.2015 ist die Ansicht vertreten worden, dass es sich bei Alkoholabhäng -
igkeit um eine Krankheit handelt. Wird der Arbeitnehmer infolge seiner Alko-
holabhängigkeit krank – so das BAG –, kann nach dem derzeitigen Stand der
medizinischen Erkenntnisse nicht von einem Verschulden im Sinne des Entgelt-
fortzahlungsrechts ausgegangen werden. Die Entstehung der Alkoholsucht ist
nach Ansicht des BAG vielmehr multikausual, wobei sich die unterschiedlichen
Ursachen wechselseitig bedingen.

Dies gilt im Grundsatz auch bei einem Rückfall nach einer durchgeführten
Therapie. Im Hinblick auf eine Abstinenzrate von 40 bis 50 % je nach Studie
und Art der Behandlung kann nach einer durchgeführten Rehabilitationsmaß-
nahme jedoch ein Verschulden des Arbeitnehmers an einem Rückfall nicht gene-
rell ausgeschlossen werden. Der Arbeitgeber kann deshalb in einem solchen Fall
das fehlende Verschulden bestreiten. Das Arbeitsgericht hat dann ein medizini-
sches Sachverständigengutachten zu der Frage einzuholen, ob der Arbeitnehmer
den Rückfall schuldhaft im Sinne des § 3 Abs. 1 EFZG herbeigeführt hat. Lässt
sich dies nicht eindeutig feststellen, weil ein Ursachenbündel hierfür vorliegt,
geht dies zulasten des Arbeitgebers.

In Bezug auf das im zu einscheidenden Falle eingeholte sozialmedizinische
Gutachten ist nach Auffassung des erkennenden Senats des BAG ein Verschul-
den des Arbeitnehmers unter Hinweis auf die langjährige und chronische Alko-
holabhängigkeit und den daraus folgenden „Suchtdruck“ ausgeschlossen.

Zu Seite 84

Regelung der Sachbezugswerte

Die Höhe der Sachbezüge ist in der Sozialversicherungsentgeltverordnung
(SvEV) geregelt, die vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3385) datiert, zwischenzeitlich
aber mehrfach geändert worden ist. für 2016 ist ein Anhaltswert für Verpfle-
gung von 236 Euro vorgesehen. Für die Unterkunft gilt ein Wert von 223 Euro
im Monat.

Richard Boorberg Verlag
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Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Zu Seite 98

Pflegeunterstützungsgeld als Leistung im Sinne des § 23c SGB IV

Zu den Sozialleistungen im Sinne des § 23c Abs. 2 SGB IV, für deren Gewäh-
rung die Arbeitgeber Entgeltbescheinigungen (Verdienstbescheinigungen) aus-
zustellen haben, gehört auch das nach § 44a SGB XI wegen der Pflege eines
nahen Angehörigen während einer erforderlichen kurzzeitigen Arbeitsverhinde-
rung von der Pflegekasse gezahltes Pflegeunterstützungsgeld. Diese Leistung ist
in entsprechenden Fällen auch von der privaten Pflegeversicherung zu zahlen.

Zu Seite 101

Elektronische Bescheinigung

Die Verdienstbescheinigung kann der maßgebende Leistungsträger im Einzelfall
vom Arbeitgeber elektronisch durch Datenübertragung anfordern. Dies gilt
nicht für Einzelfälle, in denen ein elektronisches Meldeverfahren nicht wirt-
schaftlich durchzuführen ist. Vorstehendes gilt im Übrigen nicht für die Gewäh-
rung von Krankengeld bei einer Spende von Organen oder Geweben nach § 44a
Abs. 3 SGB XI.

Zu Seite 119

Aktuelle Beitragsbemessungsgrenze

Die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung beläuft sich
2016
– in den alten Bundesländern auf monatlich 6.200 Euro und
– in den neuen Bundesländern auf 5.400 Euro im Monat.

Richard Boorberg Verlag


